
TBG Witt informiert über das geplante Vorgehen zum Bolzplatz: 
 
Der vorhandene Bolzplatz in der Marienburger Str. ist Gegenstand einer Nachbarbeschwerde. 
Der Nachbar führt im Wesentlichen an, er sei durch die Nutzung des Bolzplatzes durch 
Jugendliche und wegen der Bälle, die auf sein Grundstück fallen, belästigt. Der Nachbar fordert 
die Anbringung einer zusätzlichen Netzabdeckung über dem Ballfangzaun.  
 
Das Nachbargrundstück ist durch einen 6,00 m hohen Ballfangzaun gegenüber dem Bolzplatz 
abgeschirmt. Mit der Ballfangzaunanlage hat die Stadt Meckenheim bereits ihrer 
Gefahrenabwehr genüge getan. Nach nochmaliger Prüfung beabsichtigt die Verwaltung jedoch 
aus Gründen der Rechtssicherheit, die gewünschte zusätzliche Netzabdeckung anzubringen. 
Bei Vandalismusschäden behält sich die Stadt vor, das Netz ersatzlos zu entfernen. Der 
vorhandene Überkletterungsschutz soll nicht entfernt werden. Durch das Anbringen von 
Warnhinweisschildern, mit denen das Beklettern der Anlage verboten wird, erfüllt die Stadt ihre 
Verkehrssicherungspflicht. Die Benutzungszeiten des Bolzplatzes werden mit einer 
Beschilderung nach dem Ortsrecht der Stadt Meckenheim ausgewiesen. Hierbei wird auf eine 
Altersbeschränkung des Bolzplatzes für Kinder bis 14 Jahre verzichtet.  


